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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2011/196 
freigegeben am 14.11.2011 
 
GB 2 Datum: 14.11.2011 
Sachbearbeiter/in: Claudia Menze  
 
Berufung stimmberechtigter Mitglieder in den Schulausschuss 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 06.12.2011 Rat 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Als Elternvertreter wird Herr Andre Hespe, wohnhaft Eichendorffstraße 19 in Rastede 
als stimmberechtigtes Mitglied in den Schulausschuss berufen. 
 
Frau Manuela Meyer, wohnhaft Nethener Weg 12 in Rastede wird als stellvertretende 
Elternvertreterin in den Schulausschuss berufen.  
 

2. Als stimmberechtigte/r Vertreterin/Vertreter der Lehrkräfte wird …………………… 
wohnhaft ………………….. in den Schulausschuss berufen.  
 
Als stellvertretende/r Vertreterin/Vertreter der Lehrkräfte wird ……………………… 
wohnhaft ………………….. in den Schulausschuss berufen. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
In der konstituierenden Ratssitzung am 9.11.2011 wurde der Schulausschuss gebildet und 
gemäß § 110 des Niedersächsischen Schulgesetzes entschieden, dass je ein Vertreter der Leh-
rer, der Eltern und der Schüler als stimmberechtigte Mitglieder zu benennen sind. 
 
Schülervertretung  
Als Schülervertreterin wurde Frau Eva Keding und als stellv. Schülervertreter Herr Nils Duß-
ler bereits in der konstituierenden Ratssitzung berufen.  
 
Elternvertretung  
Der Gemeindeelternrat hat als stimmberechtigten Vertreter im Schulausschuss Herrn Andre 
Hespe und als seine Vertreterin Frau Manuela Meyer benannt.  
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Lehrervertretung 
Die Schulpersonalvertretungen aller Rasteder Schulen wurden aufgefordert, ein stimmberech-
tigtes Mitglied und eine/n Vertreterin/Vertreter zu benennen. Ein Vorschlag stand bis zur Vor-
lagenerstellung noch aus. Die Namen des/r Vertreters/Vertreterin der Lehrer im Schulaus-
schuss nebst Stellvertreter/in werden innerhalb der Sitzung bekannt gegeben. 
 
Die Vorschläge des Gemeindeelternrates und der Schulpersonalvertretungen sind für den 
Schulträger gemäß § 110 Niedersächsisches Schulgesetz bindend.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
Keine. 
 
 


